
 
 
 

Schutzkonzept Hallenbad, Beitenwil 
 
 
• Ein Trainings-/Kursbetrieb ist ab 18. Oktober 2021 mit Einschränkungen erlaubt. Es gelten 

Auflagen, welche ausschliesslich dem Schutz vor COVID-19 für unsere Teilnehmenden 
und Mitarbeitenden dienen. 

• Grundlage dieses Schutzkonzepts sind die Auflagen vom BAG/Kanton über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus, und das Schutzkonzept des Anlagebetreibers. 

 

 
Dein Beitrag: 
 

• Nur wer sportgesund ist nimmt am Training teil. 

• Die Maskenpflicht gilt im ganzen Gebäude, exklusive Unterricht. 

• Der Aufenthalt in den Garderoben ist kurz zu halten. Wir verteilen uns auf beide 
Garderoben. Die Herrengarderobe nutzen wir geschlechterdurchmischt. 

• Wir begeben uns geduscht 5 Minuten vor Trainingsbeginn in den Warteraum. 

• Wir halten Abstand. 

• Bei einer Infizierung mit dem Corona-Virus hat der/die Mitarbeiter*in oder der/die 
Kursteilnehmer*in die bleibgesund GmbH zu informieren. 

• Vor- Nachholen der Lektionen ist auf ein Minimum zu beschränkgen. 
 
 
Vielen Dank für deine Mithilfe!     Uetendorf, 30.09.2021/br 


